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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. SCHERZ über die Beschwerde von XXXX auch XXXX ,

geboren am 01.01. XXXX ,

StA: Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 23.03.2018, Zahl: 16-1104391602-160179884, zu Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird gemäß den §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 10 Abs. 1 Z 3, 55, 57 AsylG 2005, §§ 9 und 18 Abs. 1 BFA-VG,

und §§ 52, 55 FPG als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

file:///


Der Beschwerdeführer führt nach eigenen Angaben den im Spruch genannten Namen, ist Staatsangehöriger

Afghanistan, gehört der hazarischen Volksgruppe und dem schiitischen Glauben an, war zuletzt in Pakistan wohnhaft,

und stellte am 04.02.2016 einen Antrag auf internationalen Schutz.

Im Rahmen der Erstbefragung nannte er als Fluchtgrund, dass sein Leben in Gefahr sei, da er Schiit sei und von den

Sunniten als Ungläubiger eingestuft werde. Diese wollten auch ihn umbringen. Deshalb sei er sehr müde geworden

und wollte unter diesen Voraussetzungen nicht mehr dort leben. Er könne nicht zurückkehren, da es viele

extremistische Gruppierungen gebe. Da er berufstätig sei, bestehe immer die Gefahr, dass er aufgegriIen werde.

Seine Mutter und seine Schwester seien zuhause und da sei die Gefahr nicht so groß, dass sie aufgegriffen würden.

* Am 17.10.2016 übermittelte des Staatsanwaltschaft Innsbruck dem BFA die Benachrichtigung von der Einstellung

eines Verfahrens gemäß § 27 Abs. 1 SMG.

* Dem Akt ist ein Abtretungsbericht der LPD Tirol an die Staatsanwaltschaft Innsbruck zu entnehmen, wonach der

Beschwerdeführer am 28.09.2017 im Skaterpark- XXXX ein Säckchen mit 1,1 Gramm Marihuana besessen und im Zuge

einer Kontrolle der MÜG Innsbruck weggeworfen habe.

* Weiters hat der Beschwerdeführer laut Abtretungsbericht der LPD Tirol an die Staatsanwaltschaft Innsbruck am

19.10.2017, 17 Uhr im XXXX 1,6 Gramm Marihuana von einem unbekannten marokkanischen Staatsbürger erworben.

Im Rahmen der Einvernahme beim BFA am 21.03.2018 gab der Beschwerdeführer an, dass er vollkommen gesund sei

und es ihm gut gehe. Er führte aus, bisher ganz die Wahrheit gesagt zu haben, dass seine Angaben vollständig seien,

rückübersetzt und alles richtig protokolliert worden sei und es sich dabei auch um alle seine Fluchtgründe handle. Er

wolle nichts weiter hinzufügen. Es gebe sonst keine weiteren Fluchtgründe.

Er legte eine Bestätigung über eine gemeinnützige Arbeit vor.

Bei der Erstbefragung hätte er mit dem Dolmetscher kleine Probleme gehabt, da dieser Iraner gewesen sei, weshalb er

nicht alles zu 100 Prozent verstanden hätte. Es sei jedoch alles rückübersetzt und auch richtig protokolliert worden.

Sonst hätte alles super gepasst. Seitens des BFA folgte eine Datenaufnahme, die ergab, dass der Großvater des

Beschwerdeführers noch in Ghazni, Bezirk XXXX , Dorf XXXX lebe. Auch ein Onkel lebe mit dessen Familie in

Afghanistan, der genaue Aufenthaltsort sei ihm nicht bekannt. Seine Eltern und seine sechzehnjährige Schwester sowie

Onkel und Tankte würden in Pakistan leben. Der Beschwerdeführer hätte sieben Jahre die Grundschule in Pakistan

besucht und von 2014 bis 2015 eine Schusterlehre abgeschlossen. Seit 2014 hätte er selbstständig als Schuster

gearbeitet.

Zu seinen Lebensumständen in Afghanistan befragt antwortete er, dort unter normalen Umständen gelebt zu haben.

Die wirtschaftliche Situation sei normal gewesen. In Afghanistan hätte er nicht gearbeitet, in Pakistan sei er Schuster

gewesen. Sein Großvater lebe in einem kleinen eigenen Haus in Ghazni, die Großmutter kümmere sich um ihn. Er

selbst sei ledig und kinderlos.

Er sei in Afghanistan geboren und hätte mit seiner Familie im Alter von fünf Jahren Afghanistan Richtung Pakistan

verlassen. Dort sei er geblieben, bis er nach Europa gekommen sei. Dazwischen sei er zweimal in den Iran gegangen.

Das Jahr könne er nicht genau sagen, er könne sich nicht genau erinnern, da er klein gewesen sei. Seit dem fünften

Lebensjahr sei er nie mehr in Afghanistan aufhältig gewesen.

Befragt nach dem Grund des Verlassens Afghanistans antwortete er, dass damals die Taliban an der Macht gewesen

seien. Er selbst sei vor fast drei Jahren für zwei Tage letztmalig in Afghanistan bei der Durchreise nach Pakistan

aufhältig gewesen.

Es erfolgten Ausführungen zum Fluchtweg und zum Fluchtgrund befragt gab er an, dass er für Afghanistan keine

eigenen Fluchtgründe hätte, da er dort praktisch niemals gewesen sei. Er hätte dort auch persönlich niemals Probleme

gehabt und nur gehört, dass es den Schiiten dort nicht so gut gehe.

Er wohne in Pakistan, aber in Afghanistan sei er auch nicht sicher, weil er vielleicht von den Taliban geköpft werde. Er

spreche auch nicht mit Afghanen - das sei auch schwierig gewesen. In Pakistan hätte er Schwierigkeiten, weil sie dort

keinen legalen Aufenthalt hätten. Sie hätten das Haus nicht einfach so verlassen können und die Polizei hätte ihn auch

genervt. Ein paar bestimmte Parteien seine gegen Hazara und Schiiten eingestellt. Hazara würden getötet werden.

https://www.jusline.at/gesetz/smg/paragraf/27


Auf das Neuerungsverbot im Beschwerdeverfahren aufmerksam gemacht und aufgefordert, ob er noch etwas

Asylrelevantes vorbringen möchte, gab er an, dass er keine weiteren Gründe vorzubringen hätte. Er hätte keine

konkreten Gründe für Afghanistan, die ihn als Einzelperson treffen würden. Er wolle nur nach Europa.

Er wisse von der Tötung der Schiiten, da er jeden Tag Nachrichten höre und es in sozialen Netzwerken lese. Persönlich

hätte er es jedoch nie mitbekommen.

Abermals befragt, ob es weitere Fluchtgründe gebe, antwortete er "Nein, es gibt keine weiteren Fluchtgründe. Ich habe

alles gesagt."

Er sei nirgends vorgestraft, hätte nur einmal am Spielplatz eine Zigarette geraucht und deshalb eine Strafe bekommen.

Zu den Suchtmittelvorfällen in Österreich gab er an, dass er am Wochenende, als er mit seinen Freunden eine gute Zeit

haben hätte wollen, zwei- bis dreimal mit Marihuana erwischt worden sei.

Er sei in seiner Heimat weder von der Polizei, Staatsanwaltschaft oder einem Gericht gesucht, noch angehalten,

festgenommen oder verhaftet worden. Er hätte mit den Behörden in seiner Heimat keine Probleme, sei niemals

politisch tätig gewesen, nicht wegen seiner politischen Gesinnung oder Rasse oder Religion verfolgt worden, auch nicht

wegen der Nationalität, Volksgruppe oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. Er sei so gut wie nie in

Afghanistan gewesen. Es hätte auf ihn auch niemals irgendwelche ÜbergriIe gegeben und es sei an ihn auch niemals

irgendwer herangetreten, da er praktisch nie in Afghanistan gewesen sei.

Nach Rückkehrbefürchtungen befragt, antwortete er, dass er dort nicht sicher sei und dort auch nicht leben könne,

weil er nicht den richtigen afghanischen Dari-Dialekt spreche. Er könne wahrscheinlich nicht so gut mit den Menschen

sprechen. Darauf hingewiesen, dass er mit dem Dari sprechenden Dolmetscher sich gut verständigen könne,

antwortete er, dass er ihn gut verstehe, aber die Menschen in Afghanistan würden ihn nicht so gut verstehen.

Er sei seit seiner ersten Reise nach Österreich durchgehend hier aufhältig, spiele gerne Fußball und hätte hier auch

schon gearbeitet. Er lerne zu Hause die deutsche Sprache. Er lebe von der Grundversorgung, würde hier gerne einen

Beruf erlernen. Er möge seine Schusterarbeit. Er wohne in einer Flüchtlingsunterkunft in Innsbruck, hätte einen

Deutschkurs besucht, darüber jedoch keine Bestätigung. Sonstige Kurse, Ausbildungen oder gar eine Schule hätte er

nicht besucht, er sei weder Mitglied in einem Verein noch in einer Organisation, spiele aber mit österreichischen

jungen Männern Fußball.

Mit Bescheid des BFA vom 23.03.2018 wurde der Antrag auf internationalen Schutz des Beschwerdeführers sowohl

hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als auch hinsichtlich der Zuerkennung der Status des

subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen und dem Beschwerdeführer einen Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG nicht erteilt. Gegen den Beschwerdeführer wurde eine

Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen, gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung

gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei. Weiters wurde unter Spruchpunkt VI. ausgeführt, dass gemäß § 55 Abs.

1a FPG keine Frist für die freiwillige Ausreise bestehe und unter VII. wurde einer Beschwerde gegen die Entscheidung

die aufschiebende Wirkung aberkannt.

Nach Wiedergabe der Einvernahmeprotokolle stellte das BFA die Volljährigkeit, afghanische Staatsangehörigkeit,

Zugehörigkeit zur Volksgruppe der Hazara und zum schiitischen Glauben ebenso fest, wie die Kinderlosigkeit und dass

der Beschwerdeführer ledig sei. Es wurde ausgeführt, dass die Identität nicht festgestellt werden hätte können, dass

der Beschwerdeführer ursprünglich aus der Provinz Ghazni in Afghanistan stamme, Afghanistan jedoch im frühen

Kindesalter verlassen hätte und bis zur Ausreise in Pakistan gelebt hätte. Er sei arbeitsfähig und leide an keiner

lebensbedrohlichen Erkrankung. Es hätte keine Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit festgestellt werden können. Die

Familie lebe in Pakistan und es bestünden Kontakte zur Verwandten in Pakistan. Großvater und Großmutter lebten in

Afghanistan sowie ein Onkel mit dessen Familie. Er verfüge über eine mehrjährige Schulbildung, abgeschlossene

Berufsausbildung und mehrjährige Berufserfahrung. Weiters wurde festgestellt, dass der Beschwerdeführer trotz des

äußerst kurzen Aufenthaltes bereits mehrfach angezeigt worden war.

Zu den Gründen für das Verlassen des Herkunftsstaates wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer für Afghanistan

mangels Abwesenheit keine eigenen und konkreten Fluchtgründe vorgebracht hätte. Es stehe fest, dass es auf ihn

niemals irgendwelche ÜbergriIe gegeben hätte und er niemals in irgendeiner Weise bedroht oder verfolgt worden sei.

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
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Es stehe fest, dass der Beschwerdeführer Pakistan ausschließlich aufgrund der allgemeinen Lage und der Illegalität

verlassen hätte und nach Europa gereist sei, um seinen Lebensstandard erheblich zu verbessern. Die genannten

Ausreisegründe würden sich auf Pakistan beziehen.

Zur Situation im Fall der Rückkehr wurde ausgeführt, dass dem Beschwerdeführer eine innerstaatliche

Fluchtalternative in Kabul zur Verfügung stehe: Kabul sei relativ stabil und vergleichsweise sicher, verfüge über einen

internationalen Flughafen und es würde ihm auch die Lebensgrundlage nicht gänzlich entzogen werden oder er würde

bei einer Rückkehr nicht in eine die Existenz bedrohende Notlage gedrängt werden. Es gebe ausreichende

medizinische Behandlungsmöglichkeiten, Großeltern, Onkel und Familie lebten noch in Afghanistan, von denen er

zweifelsfrei Unterstützung erhalten könne. Die Großeltern verfügten über ein eigenes Haus in Afghanistan und in

Kabul lebten eine große Anzahl von Menschen gleicher Volksgruppen- und Religionszugehörigkeit. Er verfüge über

familiäre und soziale Anknüpfungspunkte in seiner Heimat und könne aufgrund seiner mehrjährigen Schulausbildung,

der abgeschlossenen Berufsausbildung selbstständig als Schuhmacher tätig sein und wäre genügend abgesichert.

Zum Privat- und Familienleben wurde ausgeführt, dass der Beschwerdeführer illegal eingereist sei und am 04.02.2016

einen Asylantrag gestellt hätte. Er sei mittellos und von der staatlichen Unterstützung abhängig, hätte keinen

Familienbezug, hätte trotz seines zweijährigen Aufenthaltes noch keinen Deutschkurs abgeschlossen, keine weiteren

Schule, Kurse oder Ausbildungen absolviert, sei durchgehend von staatlicher Unterstützung abhängig gewesen. Eine

Integrationsverfestigung könne nicht einmal ansatzweise festgestellt werden.

Zu den Gründen für die Aberkennung der aufschiebenden Wirkung wurde darauf hingewiesen, dass der

Beschwerdeführer keine Verfolgungsgründe im Zuge des Asylverfahrens geltend gemacht hätte.

Folgende Feststellungen zu Afghanistan wurden im angefochtenen Bescheid getroffen:

Länderinformationsblatt Afghanistan

Gesamtaktualisierung am 02.03.2017, Letzte Kurzinformation eingefügt am 30.01.2018

Neueste Ereignisse - Integrierte Kurzinformationen

KI vom 30.01.2018: Angriffe in Kabul (betrifft: Abschnitt 3 Sicherheitslage)

Landesweit haben in den letzten Monaten Aufständische, inklusive der Taliban und des IS, ihre AngriIe auf

afghanische Truppen und Polizisten intensiviert (The Guardian; vgl. BBC 29.1.2018). Die Gewalt Aufständischer gegen

Mitarbeiter/innen von Hilfsorganisationen hat in den letzten Jahren zugenommen (The Guardian 24.1.2018). Die

Taliban erhöhen ihre Operationen, um ausländische Kräfte zu vertreiben; der IS hingegen versucht seinen relativ

kleinen EinQussbereich zu erweitern. Kabul ist in diesem Falle für beide Gruppierungen interessant (Asia PaciRc

30.1.2018).

Im Stadtzentrum und im Diplomatenviertel wurden Dutzende Hindernisse, Kontrollpunkte und Sicherheitskameras

errichtet. Lastwagen, die nach Kabul fahren, werden von Sicherheitskräften, Spürhunden und weiteren Scannern

kontrolliert, um sicherzustellen, dass keine SprengstoIe, Raketen oder SprengstoIwesten transportiert werden. Die

zeitaufwändigen Kontrollen führen zu langen Wartezeiten; sollten die korrekten Papiere nicht mitgeführt werden, so

werden sie zum Umkehren gezwungen. Ebenso werden die Passagiere in Autos von der Polizei kontrolliert (Asia PaciRc

30.1.2018).

Angriff auf die Marshal Fahim Militärakademie 29.1.2019

Am Montag den 29.1.2018 attackierten fünf bewaInete Angreifer einen militärischen Außenposten in der Nähe der

Marshal Fahim Militärakademie (auch bekannt als Verteidigungsakademie), die in einem westlichen Außendistrikt der

Hauptstadt liegt. Bei dem Vorfall wurden mindestens elf Soldaten getötet und 15 weitere verletzt, bevor die vier

Angreifer getötet und ein weiterer gefasst werden konnten. Der Islamische Staat bekannte sich zu dem Vorfall (Reuters

29.1.2018; vgl. NYT 28.1.2018).

Quellen zufolge operiert der IS in den Bergen der östlichen Provinz Nangarhar (The Guardian 29.1.2018); die

Provinzhauptstadt Jalalabad wird als eine Festung des IS erachtet, dessen Kämpfer seit 2015 dort aktiv sind (BBC

24.1.2018). Nachdem der IS in Ostafghanistan unter anhaltenden militärischen Druck gekommen war, hatte dieser



immer mehr AngriIe in den Städten für sich beansprucht. Nationale und Internationale Expert/innen sehen die

AngriIe in den Städten als Überlappung zwischen dem IS und dem Haqqani-Netzwerk (einem extremen Arm der

Taliban) (NYT 28.1.2018).

Angriff im Regierungs- und Diplomatenviertel in Kabul am 27.1.2018

Bei einem der schwersten AngriIe der letzten Monate tötete am Samstag den 27.1.2018 ein Selbstmordattentäter der

Taliban mehr als 100 Menschen und verletzte mindestens 235 weitere (Reuters 28.1.2018; vgl. The Guardian

28.1.2018). Eine Bombe - versteckt in einem Rettungswagen - detonierte in einem schwer gesicherten Bereich der

afghanischen Hauptstadt (The Guardian 27.1.2018; vgl. The Guardian 28.1.2018). Der Vorfall ereignete sich im

Regierungs- und Diplomatenviertel und wird als einer der schwersten seit dem AngriI vom Mai 2017 betrachtet, bei

dem eine Bombe in der Nähe der deutschen Botschaft explodiert war und 150 Menschen getötet hatte (Reuters

28.1.2018).

Die Taliban verlautbarten in einer Aussendung, der jüngste AngriI sei eine Nachricht an den US-amerikanischen

Präsidenten, der im letzten Jahr mehr Truppen nach Afghanistan entsendete und LuftangriIe sowie andere

Hilfestellungen an die afghanischen Sicherheitskräfte verstärkte (Reuters 28.1.2018).

Angriff auf die NGO Save the Children am 24.1.2018

Am Morgen des 24.1.2018 brachte ein Selbstmordattentäter ein mit SprengstoI beladenes Fahrzeug am Gelände der

Nichtregierungsorganisation (NGO) Save The Children in der Provinzhauptstadt Jalalabad zur Explosion. Mindestens

zwei Menschen wurden dabei getötet und zwölf weitere verletzt. Zum Zeitpunkt des AngriIs befanden sich 50

Mitarbeiter/innen im Gebäude. Der IS bekannte sich zu diesem Vorfall (BBC 24.1.2018; vgl. Reuters 24.1.2018).

Der jüngste AngriI auf eine ausländische Hilfseinrichtung in Afghanistan unterstreicht die wachsende Gefahr, denen

Mitarbeiter/innen von Hilfsorganisationen in Afghanistan ausgesetzt sind (The Guardian 24.1.2018).

Das Gelände der NGO Save the Children beRndet sich in jener Gegend von Jalalabad, in der sich auch andere

Hilfsorganisationen sowie Regierungsgebäude beRnden (BBC 24.1.2018). In einer Aussendung des IS werden die

Autobombe und drei weitere AngriIe auf Institutionen der britischen, schwedischen und afghanischen Regierungen

(Reuters 24.1.2018).

Angriff auf das Hotel Intercontinental in Kabul am 20.1.2018

Der AngriI bewaIneter Männer auf das Luxushotel Intercontinental in Kabul, wurde von afghanischen Truppen

abgewehrt, nachdem die ganze Nacht um die Kontrolle über das Gebäude gekämpft worden war (BBC 21.1.2018).Fünf

bewaInete Männer mit SprengstoIwesten hatten sich Zutritt zu dem Hotel verschaIt (DW 21.1.2018). Die exakte

Opferzahl ist unklar. Einem Regierungssprecher zufolge sollen 14 Ausländer/innen und vier Afghan/innen getötet

worden sein. Zehn weitere Personen wurden verletzt, einschließlich sechs Mitglieder der Sicherheitskräfte (NYT

21.1.2018). 160 Menschen konnten gerettet werden(BBC 21.1.2018). Alle Fünf Angreifer wurden von den

Sicherheitskräften getötet (Reuters 20.1.2018). Die Taliban bekannten sich zu dem Angriff (DW 21.1.2018).

Wie die Angreifer die Sicherheitsvorkehrungen durchbrechen konnten, ist Teil von Untersuchungen. Erst seit zwei

Wochen ist eine private Firma für die Sicherheit des Hotels verantwortlich. Das Intercontinental in Kabul ist trotz des

Namens nicht Teil der weltweiten Hotelkette, sondern im Besitz der afghanischen Regierung. In diesem Hotel werden

oftmals Hochzeiten, Konferenzen und politische ZusammentreIen abgehalten (BBC 21.1.2018). Zum Zeitpunkt des

AngriIes war eine IT-Konferenz im Gange, an der mehr als 100 IT-Manager und Ingenieure teilgenommen hatten

(Reuters 20.1.2018; vgl. NYT 21.1.2018).

Insgesamt handelte es sich um den zweiten AngriI auf das Hotel in den letzten acht Jahren (NYT 21.1.2018). Zu dem

Angriff im Jahr 2011 hatten sich ebenso die Taliban bekannt (Reuters 20.1.2018).

Unter den Opfern waren ausländische Mitarbeiter/innen der afghanischen Fluggesellschaft Kam Air, u.a. aus

Kirgisistan, Griechenland (DW 21.1.2018), der Ukraine und Venezuela. Die Fluglinie verbindet jene Gegenden

Afghanistans, die auf dem Straßenweg schwer erreichbar sind (NYT 29.1.2018).
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KI vom 21.12.2017: Aktualisierung der Sicherheitslage in Afghanistan - Q4.2017 (betrifft: Abschnitt 3 Sicherheitslage)

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor höchst volatil - der KonQikt zwischen regierungsfeindlichen Kräften

und Regierungskräften hält landesweit an (UN GASC 20.12.2017). Zur Verschlechterung der Sicherheitslage haben die

sich intensivierende Zusammenstöße zwischen Taliban und afghanischen Sicherheitskräften beigetragen (SIGAR

30.10.2017; vgl. SCR 30.11.2017).

Die afghanischen und internationalen Sicherheitskräfte verstärkten deutlich ihre Luftoperationen (UN GASC

20.12.2017; vgl. SIGAR 30.10.2017), die in 22 Provinzen registriert wurden. So haben sich im Berichtszeitraum der

Vereinten Nationen (UN) LuftangriIe um 73% gegenüber dem Vorjahreswert erhöht (UN GASC 20.12.2017). Der

Großteil dieser LuftangriIe wurde in der südlichen Provinz Helmand und in der östlichen Provinz Nangarhar erfasst

(UN GASC 20.12.2017; vgl. SIGAR 30.10.2017), die als Hochburgen des IS und der Taliban gelten (SIGAR 30.10.2017).

Verstärkte LuftangriIe hatten wesentliche Auswirkungen und führten zu hohen Opferzahlen bei Zivilist/innen und

regierungsfeindlichen Elementen (UN GASC 20.12.2017). Zusätzlich ist die Gewalt in Ostafghanistan auf die

zunehmende Anzahl von Operationen der ANDSF und der Koalitionskräfte zurück zu führen (SIGAR 30.10.2017).

Landesweit kam es immer wieder zu Sicherheitsoperationen, bei denen sowohl aufständische Gruppierungen als auch

afghanische Sicherheitskräfte Opfer zu verzeichnen hatten (Pajhwok 1.12.2017; TP 20.12.2017; Xinhua 21.12.2017;

Tolonews 5.12.2017; NYT 11.12.2017).

Den Vereinten Nationen zufolge hat sich der KonQikt seit Anfang des Jahres verändert, sich von einer asymmetrischen

Kriegsführung entfernt und in einen traditionellen KonQikt verwandelt, der von bewaIneten Zusammenstößen

zwischen regierungsfeindlichen Elementen und der Regierung gekennzeichnet ist. HäuRgere bewaInete

Zusammenstöße werden auch als verstärkte OIensive der ANDSF-Operationen gesehen um die Initiative von den

Taliban und dem ISKP zu nehmen - in diesem Quartal wurde im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Anzahl an

bewaffneten Zusammenstößen erfasst (SIGAR 30.10.2017).

Sicherheitsrelevante Vorfälle

Die Vereinten Nationen (UN) registrierten im Berichtszeitraum (15.9. - 15.11.2017) 3.995 sicherheitsrelevante Vorfälle;

ein Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden von 1.1.-15.11.2017 mehr als 21.105

sicherheitsrelevante Vorfälle registriert, was eine Erhöhung von 1% gegenüber dem Vorjahreswert andeutet. Laut UN

sind mit 62% bewaInete Zusammenstöße die Hauptursache aller sicherheitsrelevanten Vorfälle, gefolgt von IEDs

[Unkonventionelle Spreng- oder Brandvorrichtung/Sprengfallen], die in 17% der sicherheitsrelevanten Vorfälle Ursache

waren. Die östlichen Regionen hatten die höchste Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen zu verzeichnen, gefolgt

von den südlichen Regionen - zusammen wurde in diesen beiden Regionen 56% aller sicherheitsrelevanten Vorfälle

registriert. Gezielte Tötungen und Entführungen haben sich im Vergleich zum Vorjahreswert um 16% erhöht (UN GASC

20.12.2017).

Laut der internationalen Sicherheitsorganisation für NGOs (INSO) wurden vom 1.1.-30.11.2017 24.917

sicherheitsrelevante Vorfälle in Afghanistan registriert (Stand: Dezember 2017) (INSO o.D.).

Zivilist/innen

Im Gegensatz zum Vergleichszeitraum des letzten Jahres registrierte die UNAMA zwischen 1.1. und 30.9.2017 8.019

zivile Opfer (2.640 Tote und 5.379 Verletzte). Dies deutet insgesamt einen Rückgang von fast 6% gegenüber dem

Vorjahreswert an (UNAMA 10.2017); konkret hat sich die Anzahl getöteter Zivilist/innen um 1% erhöht, während sich

die Zahl verletzter Zivilist/innen um 9% verringert hat (UN GASC 20.12.2017).Wenngleich BodenoIensiven auch

weiterhin Hauptursache für zivile Opfer waren - führte der Rückgang der Anzahl von BodenoIensiven zu einer



deutlichen Verringerung von 15% bei zivilen Opfern. Viele Zivilist/innen Relen Selbstmordattentaten, sowie komplexen

AngriIen und IEDs zum Opfer - speziell in den Provinzen Kabul, Helmand, Nangarhar, Kandahar und Faryab (UNAMA

10.2017).

Zivile Opfer, die regierungsfreundlichen Kräften zugeschrieben wurden, sind um 37% zurückgegangen: Von insgesamt

849 waren 228 Tote und 621 Verletzte zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu erhöhte sich die Anzahl ziviler Opfer, die

regierungsfeindlichen Elementen zugeschrieben werden, um 7%: von den 1.150 zivilen Opfer starben 225, während

895 verletzt wurden. Die restlichen Opfer konnten keiner Tätergruppe zugeschrieben werden (UNAMA 10.2017).

High-profile Angriffe:

Am 31.10.2017 sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der "Green Zone" der Hauptstadt Kabul in die Luft. Der

angebliche Täter soll Quellen zufolge zwischen 12-13 Jahren alt gewesen sein. Mindestens vier Menschen starben bei

dem AngriI und ein Dutzend weitere wurden verletzt. Dies war der erste AngriI in der "Green Zone" seit dem

schweren Selbstmordattentat im Mai 2017 (BBC 31.10.2017; vgl. Telegraph 31.10.2017). der IS bekannte sich zu diesem

Vorfall Ende Oktober 2017 (BBC 31.10.2017; vgl. Telegraph 31.10.2017; UN GASC 20.12.2017)

Am 20.10.2017 sprengte sich ein Angreifer in der Shia Imam Zamam Moschee in Kabul in die Luft; dabei wurden

mindestens 30 Menschen getötet und 45 weitere verletzt. Der IS bekannt sich zu diesem AngriI (Independent

20.10.2017; vgl. BBC 21.10.2017; UN GASC 20.12.2017). In dem Distrikt Solaina, in der westlichen Provinz Ghor, wurde

ebenso eine Moschee angegriIen - in diesem Fall handelt es sich um eine sunnitische Moschee. Die tatsächliche

Opferzahl ist umstritten: je nach Quellen sind zwischen 9 und 39 Menschen bei dem AngriI gestorben (Independent

20.10.2017; vgl. NYT 20.10.2017; al Jazeera 20.10.2017).

Am 19.10.2017 wurde im Rahmen eines landesweit koordinierten AngriIes der Taliban 58 afghanische

Sicherheitskräfte getötet: ein militärisches Gelände, eine Polizeistationen und ein militärischer Stützpunkt in Kandahar

wären beinahe überrannt worden (Independent 20.10.2017; vgl. BBC 21.10.2017). Einige Tage vor diesem AngriI

töteten ein Selbstmordattentäter und ein Schütze mindestens 41 Menschen, als sie ein Polizeiausbildungszentrum in

der Provinzhauptstadt Gardez stürmten (Provinz Paktia) (BBC 21.10.2017). In der Woche davor wurden 14 OUziere der

Militärakademie auf dem Weg nach Hause getötet, als ein Selbstmordattentäter den Minibus in die Luft sprengte in

dem sie unterwegs waren (NYT 20.10.2017). Die afghanische Armee und Polizei haben dieses Jahr schwere Verlusten

aufgrund der Taliban erlitten (BBC 21.10.2017).

Am 7.11.2017 griIen als Polizisten verkleidete Personen/regierungsfeindliche Kräfte eine Fernsehstation "Shamshad

TV" an; dabei wurde mindestens eine Person getötet und zwei Dutzend weitere verletzt. Die afghanischen Spezialkräfte

konnten nach drei Stunden Kampf, die Angreifer überwältigen. Der IS bekannt sich zu diesem AngriI (Guardian

7.11.2017; vgl. NYT 7.11.2017; UN GASC 20.12.2017).

Bei einem SelbstmordangriI im November 2017 wurden mindestens neun Menschen getötet und einige weitere

verletzt; die Versammelten hatten einem TreIen beigewohnt, um den Gouverneur der Provinz Balkh - Atta Noor - zu

unterstützen; auch hier bekannte sich der IS zu diesem Selbstmordattentat (Reuters 16.11.2017; vgl. UN GASC

20.12.2017)

Interreligiöse Angriffe

Serienartige gewalttätige AngriIe gegen religiöse Ziele, veranlassten die afghanische Regierung neue Maßnahmen zu

ergreifen, um Anbetungsorte zu beschützen: landesweit wurden 2.500 Menschen rekrutiert und bewaInet, um 600

Moscheen und Tempeln vor Angriffen zu schützen (UN GASC 20.12.2017).

Seit 1.1.2016 wurden im Rahmen von AngriIen gegen Moscheen, Tempel und andere Anbetungsorte 737 zivile Opfer

verzeichnet (242 Tote und 495 Verletzte); der Großteil von ihnen waren schiitische Muslime, die im Rahmen von

Selbstmordattentaten getötet oder verletzt wurden. Die AngriIe wurden von regierungsfeindlichen Elementen

durchgeführt - hauptsächlich dem IS (UNAMA 7.11.2017).

Im Jahr 2016 und 2017 registrierte die UN Tötungen, Entführungen, Bedrohungen und Einschüchterungen von

religiösen Personen - hauptsächlich durch regierungsfeindliche Elemente. Seit 1.1.2016 wurden 27 gezielte Tötungen

religiöser Personen registriert, wodurch 51 zivile Opfer zu beklagen waren (28 Tote und 23 Verletzte); der Großteil

dieser Vorfälle wurde im Jahr 2017 verzeichnet und konnten großteils den Taliban zugeschrieben werden. Religiösen

Führern ist es möglich, öIentliche Standpunkte durch ihre Predigten zu verändern, wodurch sie zum Ziel von



regierungsfeindlichen Elementen werden (UNAMA 7.11.2017).

ANDSF - afghanische Sicherheits- und Verteidigungskräfte

Informationen zur Stärke der ANDSF und ihrer Opferzahlen werden von den US-amerikanischen Kräften in

Afghanistan (USFOR-A) geheim gehalten; im Bericht des US-Sonderbeauftragten für den Aufbau in Afghanistan (SIGAR)

werden Schätzungen angegeben:

Die Stärke der ANDSF ist in diesem Quartal zurückgegangen; laut USFOR-A Betrug die Stärke der ANDSF mit Stand

August 2017 etwa 320.000 Mann - dies deutet einen Rückgang von 9.000 Mann gegenüber dem vorhergehenden

Quartal an. Dennoch erhöhte sich der Wert um

3.500 Mann gegenüber dem Vorjahr (SIGAR 30.10.2017). Die Schwundquote der afghanischen Nationalpolizei war nach

wie vor ein großes Anliegen; die Polizei litt unter hohen Opferzahlen (UN GASC 20.12.2017).

Im Rahmen eines Memorandum of Understanding (MoU) zwischen dem afghanischen Verteidigungs- und

Innenministerium wurde die afghanische Grenzpolizei (Afghan Border Police) und die afghanische Polizei für zivile

Ordnung (Afghan National Civil Order Police) dem Verteidigungsministerium übertragen (UN GASC 20.12.2017). Um

sogenanntem "Geisterpersonal" vorzubeugen, werden seit 1.1.2017 Gehälter nur noch an jenes Personal im Innen-

und Verteidigungsministerium ausbezahlt, welches ordnungsgemäß registriert wurde (SIGAR 30.10.2017).

Regierungsfeindliche Gruppierungen:

Taliban

Der UN zufolge versuchten die Taliban weiterhin von ihnen kontrolliertes Gebiet zu halten bzw. neue Gebiete unter

ihre Kontrolle zu bringen - was zu einem massiven Ressourcenverbrauch der afghanischen Regierung führte, um den

Status-Quo zu halten. Seit Beginn ihrer FrühjahrsoIensive unternahmen die Taliban keine größeren Versuche, um eine

der Provinzhauptstädte einzunehmen. Dennoch war es ihnen möglich kurzzeitig mehrere Distriktzentren einzunehmen

(SIGAR 30.10.2017):

Die Taliban haben mehrere groß angelegte Operationen durchgeführt, um administrative Zentren einzunehmen und

konnten dabei kurzzeitig den Distrikt Maruf in der Provinz Kandahar, den Distrikt Andar in Ghazni, den Distrikt Shib

Koh in der Farah und den Distrikt Shahid-i Hasas in der Provinz Uruzgan überrennen. In allen Fällen gelang es den

afghanischen Sicherheitskräften die Taliban zurück zu drängen - in manchen Fällen mit Hilfe von internationalen

LuftangriIen. Den afghanischen Sicherheitskräften gelang es, das Distriktzentrum von Ghorak in Kandahar unter ihre

Kontrolle zu bringen - dieses war seit November 2016 unter Talibankontrolle (UN GASC 20.12.2017).

Im Rahmen von Sicherheitsoperationen wurden rund 30 Aufständische getötet; unter diesen befand sich - laut

afghanischen Beamten - ebenso ein hochrangiger Führer des Haqqani-Netzwerkes (Tribune 24.11.2017; vgl. BS

24.11.2017). Das Haqqani-Netzwerk zählt zu den Alliierten der Taliban (Reuters 1.12.2017).

Aufständische des IS und der Taliban bekämpften sich in den Provinzen Nangarhar und Jawzjan (UN GASC 20.12.2017).

Die tatsächliche Beziehung zwischen den beiden Gruppierungen ist wenig nachvollziehbar - in Einzelfällen schien es,

als ob die Kämpfer der beiden Seiten miteinander kooperieren würden (Reuters 23.11.2017).

IS/ISIS/ISKP/ISIL-KP/Daesh

Der IS war nach wie vor widerstandsfähig und bekannte sich zu mehreren AngriI auf die zivile Bevölkerung, aber auch

auf militärische Ziele [Anm.: siehe High-ProRle AngriIe] (UN GASC 20.12.2017). Unklar ist, ob jene AngriIe zu denen

sich der IS bekannt hatte, auch tatsächlich von der Gruppierung ausgeführt wurden bzw. ob diese in Verbindung zur

Führung in Mittleren Osten stehen. Der afghanische Geheimdienst geht davon aus, dass in Wahrheit manche der

AngriIe tatsächlich von den Taliban oder dem Haqqani-Netzwerk ausgeführt wurden, und sich der IS

opportunistischerweise dazu bekannt hatte. Wenngleich LuftangriIe die größten IS-Hochburgen in der östlichen

Provinz Nangarhar zerstörten; hielt das die Gruppierungen nicht davon ab ihre AngriIe zu verstärken (Reuters

1.12.2017).

Sicherheitsbeamte gehen davon aus, dass der Islamische Staat in neun Provinzen in Afghanistan eine Präsenz besitzt:

im Osten von Nangarhar und Kunar bis in den Norden nach Jawzjan, Faryab, Badakhshan und Ghor im zentralen

Westen (Reuters 23.11.2017). In einem weiteren Artikel wird festgehalten, dass der IS in zwei Distrikten der Provinz



Jawzjan Fuß gefasst hat (Reuters 1.12.2017).

Politische Entwicklungen

Der Präsidentenpalast in Kabul hat den Rücktritt des langjährigen Gouverneurs der Provinz Balkh, Atta Mohammad

Noor, Anfang dieser Woche bekanntgegeben. Der Präsident habe den Rücktritt akzeptiert. Es wurde auch bereits ein

Nachfolger benannt (NZZ 18.12.2017). In einer öIentlichen Stellungnahme wurde Mohammad Daud bereits als

Nachfolger genannt (RFE/RL 18.12.2017). Noor meldete sich zunächst nicht zu Wort (NZZ 18.12.2017).

Wenngleich der Präsidentenpalast den Abgang Noors als "Rücktritt" verlautbarte, sprach dieser selbst von einer

"Entlassung" - er werde diesen Schritt bekämpfen (RFE/RL 20.12.2017). Atta Noors Partei, die Jamiat-e Islami,

protestierte und sprach von einer "unverantwortlichen, hastigen Entscheidung, die sich gegen die Sicherheit und

Stabilität in Afghanistan sowie gegen die Prinzipien der Einheitsregierung" richte (NZZ 18.12.2017).

Die Ablösung des mächtigen Gouverneurs der nordafghanischen Provinz Balch droht Afghanistan in eine politische

Krise zu stürzen (Handelsblatt 20.12.2017). Sogar der Außenminister Salahuddin Rabbani wollte nach Angaben eines

Sprechers vorzeitig von einer Griechenlandreise zurückkehren (NZZ 18.12.2017).

Atta Noor ist seit dem Jahr 2004 Gouverneur der Provinz Balkh und gilt als Gegner des Präsidenten Ashraf Ghani, der

mit dem Jamiat-Politiker Abdullah Abdullah die Einheitsregierung führt (NZZ 18.12.2017). Atta Noor ist außerdem ein

enger Partner der deutschen Entwicklungshilfe und des deutschen Militärs im Norden von Afghanistan (Handelsblatt

20.12.2017).

In der Provinz Balkh ist ein militärischer Stützpunkt der Bundeswehr (Handelsblatt 20.12.2017).
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